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Beitragsreglement 

Verein Trashheros und Freunde 

 

Allgemeines  
Das Beitragsreglement gilt für alle Mitglieder des Vereins Trashheros und Freunde. Es 
regelt die Höhe der Mitgliederbeiträge je Mitgliederkategorie, sowie die möglichen 
Zahlungspläne. 
 

Mitgliederbeiträge  
Für alle Mitglieder ist grundsätzlich der Vollbeitrag der jeweiligen Mitgliederkategorie 
fällig.  
Der reduzierte Beitrag kommt zur Anwendung, wenn ein Mitglied: 
 

• das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,  
• sich in Ausbildung (Lehre, Schulausbildung, Studium) befindet, bis maximal 25 Jahre  
• AHV- oder IV-Rente bezieht,  
• erwerbslos ist,  
 

Mitgliederkategorie  Vollbeitrag pro Jahr  Reduzierter Beitrag pro Jahr  
Aktivmitglied  80.—  40.—  
Kinder  0.—  
Passivmitglied  30.—  20.—  

 

 

Zahlungspläne  
Der Mitgliederbeitrag ist jährlich (im Januar) im Voraus fällig und mit Zahlungsziel 30 Kalendertage 
auf das Konto des Vereins einzuzahlen. Bei unterjährigem Eintritt bis zum Openair Sonntag ist der 
volle Beitrag fällig. Wer den Beitrittsantrag erst nach dem Openair St. Gallen stellt, entrichtet für das 
laufende Jahr den Passivbeitrag. 
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